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Einleitung 

A. Der Abstraktionsgrundsatz als Prinzip des Vertretungsrechts 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mi t Fragen des Miß-
brauchs der Vertretungsmacht, einer Problematik, die aus einem der 
Grundprinzipien des im BGB geregelten Stellvertretungsrechts folgt, 
dem Abstraktionsgrundsatz 1. 

Hiernach findet die Möglichkeit des Stellvertreters, Rechtsgeschäfte 
m i t Wirkung für und gegen den Vertretenen abzuschließen, nicht not-
wendigerweise ihre Grenze an dem vom Geschäftsherrn  erteilten Auf-
trag, an dessen Interessen. 

Das Innenverhältnis, i n dem festgelegt ist, inwieweit der Vertreter 
für den Vertretenen handeln darf  und das rechtliche Können im Außen-
verhältnis sind zu unterscheiden. Die Vertretungsmacht im Außenver-
hältnis muß sich mi t den Befugnissen im Innern nicht decken und wi rd 
diese oft übertreffen. 

Die Abstraktion der Vertretungsmacht als eine Verkehrsschutzent-
scheidung des Gesetzgebers geht dabei zu Lasten des Vertretenen: I n 
Fallkonstellationen, in denen der Vertreter ,mißbräuchlich' handelt, 
aber sich innerhalb seiner Vertretungsmacht im Außenverhältnis hält, 
ist Folge der Abstraktheit der Vertretungsmacht, daß das Innenverhält-
nis für die Wirksamkeit einer rechtsgeschäftlichen Handlung grundsätz-
lich unberücksichtigt bleibt. Geschäftspartner  können auf den Bestand 
der Vertretungsmacht vertrauen, ohne sich um den inneren Bereich zu 
kümmern. 

Einigkeit besteht allerdings darin, daß durch die Abstraktion der 
Vertretungsmacht die Belange des Geschäftsverkehrs  nicht abschließend 
zu Lasten des Geschäftsherrn  bevorzugt werden. 

Al le in dessen Belastung mi t allen Mißbrauchsrisiken ist nicht sach-
gerecht. Rechtsprechung und Literatur stimmen deshalb auch darin 
überein, daß ein Drit ter nicht frei  von Pflichten gegenüber dem Ver-

1 Die Abstrakthei t der Vertretungsmacht als Prinzip der Trennung von 
„Auf t rag" bzw. „Mandat" und Vertretungsmacht kam in einer Kodi f ikat ion 
erstmals im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch von 1861 (ADHGB) 
zum Ausdruck und wurde von Paul Laband — S. 183, 203 ff.;  vgl. auch schon 
Ihering, S. 313; vgl. auch Rinck, S. 9 — grundlegend formul iert — vgl. i m ein-
zelnen Müller-Freienfels  in Coing / Wi lhelm, S. 144,146 ff., 177 f. 

I n der Folgezeit hat sie sich als Grundsatz des Vertretungsrechts allgemein 
durchgesetzt. 

2* 



20 Einlei tung 

tretenen ist, wenn der Vertreter seine Befugnisse im Außenverhältnis 
nicht pflichtgemäß gebraucht. 

Unter gewissen Umständen — wobei Kenntnis bzw. schuldhafte Un-
kenntnis des Dri t ten von einem bestimmten Verhalten des Vertreters 
eine Rolle spielen — kann der Geschäftsherr  geltend machen, daß der 
Vertreter ,mißbräuchlich' tät ig geworden ist. 

Die Frage, wann ein solcher Mißbrauch anzunehmen ist, stellt sich 
um so deutlicher, je weiter die abstrakte Vertretungsmacht im Außen-
verhältnis reicht. Zu denken ist hier insbesondere an die Organe von 
Handelsgesellschaften, wie z. B. den Vorstand einer AG oder eGen bzw. 
den Geschäftsführer  der GmbH, deren Vertretungsmacht kraft  Gesetzes 
unbeschränkt und Drit ten gegenüber unbeschränkbar ist — vgl. §§ 82 
Abs. 1 AktG, 27 Abs. 2 GenG, 37 Abs. 2 GmbHG — und den Rahmen 
der internen Geschäftsführungsbefugnisse,  deren Bestimmung und Be-
grenzung weitgehend im Wil len der Gesellschaft steht, meist über-
schreiten wird. 

B. Bedürfnis nach umfassender Erörterung des Streitstandes in 
Rechtsprechung und Literatur und Schwerpunkte der Arbeit 

Rechtsprechung und Literatur werden seit dem Entstehen des ADHGB 
von 1861 mi t der Mißbrauchsfrage bei organschaftlichem Handeln kon-
frontiert. 
Auch wenn in zahlreichen Beiträgen zum Mißbrauch der Vertretungs-
macht Stellung genommen wurde, so fehlt es doch an einer umfassenden 
Erörterung, die sich vor allem mi t den Besonderheiten der organ-
schaftlichen Vertretungsmacht befaßt, mi t den speziellen Gesichtspunk-
ten, die hier zur Bestimmung von Voraussetzungen und Rechtsfolgen 
eines Mißbrauchs von Bedeutung sein können. 
Insgesamt ist die Mißbrauchsproblematik auch heute noch einer der um-
strittendsten Bereiche des Vertretungsrechts. 

Zwei höchstrichterliche Entscheidungen haben die Diskussion maß-
geblich beeinflußt. 

Durch die Entscheidung des RG vom 5. November 1934 — V I 180/342 — 
wurde, entgegen einer bis dahin in Rechtsprechung und Literatur vor-
herrschenden Tendenz, der Schutz des Geschäftsherrn — bei organ-
schaftlicher Vertretung im Handelsrecht also der Schutz der Gesell-
schaft — stärker ausgeprägt, indem ihm eine Berufung auf nicht ord-
nungsgemäßes Handeln seines Vertretungsorgans unter leichten Vor-
aussetzungen gewährt wurde. 

2 RGZ 145, 311 f t 



B. Schwerpunkte der Arbei t 21 

Der BGH hat dagegen in seiner Entscheidung vom 25. März 1968 — 
I I ZR 208/643 — wieder strengere Anforderungen  gestellt und damit den 
Verkehrsschutz verstärkt 4. 
Die Entwicklung in dieser Richtung scheint in der Rechtsprechung nicht 
abgeschlossen, wie neuere Entscheidungen des BGH andeuten5. 

Die Diskussion im Schrifttum zum Mißbrauch konzentriert sich im 
wesentlichen auf zwei Punkte, die beide im gleichen Maße umstritten 
sind. 

Der eine betrif f t  die systematische Behandlung der Mißbrauchsfälle. 
Insbesondere geht es um deren Einordnung ins Vertretungsrecht. Soll 
dem Organ im Falle des Mißbrauchs die Vertretungsmacht fehlen oder 
dem Geschäftsherrn  nur eine Einwendung oder ein Schadensersatzan-
spruch gewährt werden6? 

Die vorliegende Arbeit w i l l sich hiermit nur am Rande beschäftigen, 
denn zur Bestimmung der Voraussetzungen eines Mißbrauchs bietet 
die systematische Konstruktion — wie zu zeigen sein w i rd — keine 
Hilfe, und über die Rechtsfolgen des Mißbrauchs besteht im Ergebnis 
unabhängig von der dogmatischen Einordnung Einigkeit. Eine umfas-
sende Behandlung dieses Punktes ist somit von untergeordneter Be-
deutung. 

Der zweite Punkt ist die Frage, unter welchen Umständen ein Miß-
brauch der Vertretungsmacht anzunehmen ist. Sie kann als nach wie 
vor völ l ig ungeklärt angesehen werden. Ihre Beantwortung ist ange-
sichts des im Geschäftsverkehr  bestehenden Bedürfnisses nach Rechts-
sicherheit von großem praktischen Interesse. Es sollen die Kri ter ien 
aufgezeigt werden, nach denen sich die Bestimmung der Voraussetzun-
gen eines Mißbrauchs der Vertretungsmacht beurteilt, und es sollen 
vor allem Lösungen gefunden werden, die zu einer sach- und interesse-
gerechten Vertreilung des Risikos führen, das sich aus dem Vorhanden-
sein einer vom Innenverhältnis unabhängigen, unbeschränkten Ver-
tretungsmacht für die Gesellschaft und den am Geschäft beteiligten 
Dri t ten ergeben. 

Die Arbeit w i rd hierbei auch auf die Erwägungen zurückgreifen,  die 
den Gesetzgeber zur Schaffung  der geltenden Vertretungsvorschriften 
veranlaßt haben und die er sich zur Durchbrechung der Vertretungs-
wirkungen im Einzelfall gemacht hat. 

3 B G H Z 50, 112 ff. 
4 Vgl. i m einzelnen unten 2. Tei l B. I . 2. a) cc) m i t Fn. 159. 
5 Vgl. B G H W M 1976, 658 f. und unten 2. Tei l B. I . 2. a) cc) m i t Fn. 164. 
8 Vgl. unten 2. Tei l A. I . und 3. Tei l B. I I . ; vor allem i m älteren Schri f t tum 

finden sich zahlreiche Stellungnahmen, die sich fast ausschließlich mi t dieser 
Frage befassen; vgl. die Ausführungen zum Mißbrauch rechtsgeschäftlich 
eingeräumter Vertretungsmacht von Albermann, Bäumer, Dit tmer, K ipp und 
auch Friel ing. 


